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Steigpfeil für Treppen und Auffahrten

Die vorstehende Zeichenerklärung enthält gebräuchliche Planzeichen, auch soweit sie in diesem Bebauungsplan nicht verwendet werden.
Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057)

und die Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV 1990) vom 18. Dezember 1990, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057).

Bordkante bzw. topografische Begrenzungslinie

Grenze von Berlin

oberirdische Versorgungsanlage

Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes bestimmte luftverunreinigende Stoffe
nicht oder nur beschränkt verwendet werden dürfen

(§ 23 Abs. 2 Satz 1 BauNVO)

(§ 23 Abs. 3 Satz 1 BauNVO)

(§ 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO)

TGa 1
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im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Marzahn

Aufgestellt: Berlin, den

..........................................................
Bezirksbürgermeisterin und Leiterin der Abteilung

..........................................................
Fachbereichsleiterin Stadtplanung

Der Bebauungsplan wurde in der Zeit vom                          bis einschließlich                          öffentlich ausgelegt .

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin

Die Verordnung ist am                          im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S.             verkündet worden.

..........................................................
Bezirksbürgermeisterin und Leiterin der Abteilung Stadtentwicklung, Gesundheit, Personal und Finanzen

Der  Bebauungsplan ist auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 6 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes
zur Ausführung des Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden.

für das Gelände zwischen Blumberger Damm und dessen
westlicher Verlängerung, der östlichen Grenze der Grundstücke
Blumberger Damm 227/229 und Rudolf-Leonhard-Straße 15, der

Rudolf-Leonhard-Straße und der Karl-Holtz-Straße im

NAHVERSORGUNG

Die Bezirksverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan am                          beschlossen.

..........................................................
Amtsleiter

Berlin, den

Berlin, den

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin

..........................................................
Fachbereichsleiter Vermessung

Textliche Festsetzungen

Abteilung Stadtentwicklung, Gesundheit, Personal und Finanzen

Stadtentwicklungsamt

Abteilung Stadtentwicklung, Gesundheit, Personal und Finanzen

Stadtentwicklungsamt

z.B. SPORTANLAGE

Karte von Berlin 1 : 10.000

1. Im allgemeinen Wohngebiet sind die der Versorgung des Gebietes

dienenden Läden nur in Form von Kiosken, Backshops und ähnlichen

kleinflächigen Betrieben mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten

zulässig. Die nahversorgungsrelevanten Sortimente sind der „Liste der

zentrenrelevanten und nicht-zentrenrelevanten Sortimente“ im Anhang I

der AV Einzelhandel 2014 zu entnehmen. Zu den

nahversorgungsrelevanten Sortimenten zählen nur die unter Nr. 1.1

genannten „Zentrenrelevanten Sortimente für die Nahversorgung“.

(Rechtsgrundlage § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 1 Abs. 5 BauNVO und

§ 1 Abs. 9 BauNVO)

2. Im allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind auf den nicht überbaubaren

Grundstücksflächen Garagen und Stellplätze sowie Nebenanlagen im

Sinne des § 14 Abs. 1 Baunutzungsverordnung unzulässig.

(Rechtsgrundlage § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V. mit § 23 Abs. 5 und § 12

Abs. 6 sowie § 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO)

3. Im allgemeinen Wohngebiet WA 3 und in der Fläche für den Gemeinbedarf

mit der Zweckbestimmung „Kindertagesstätte/Anlagen für soziale und

kulturelle Zwecke“ sind auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche

b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-b Garagen und Stellplätze sowie

Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 Baunutzungsverordnung

unzulässig.

(Rechtsgrundlage § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V. mit § 23 Abs. 5 und § 12

Abs. 6 sowie § 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO)

4. Ebenerdige Stellplätze sind durch Flächen, die zu bepflanzen sind, zu

gliedern. Je vier Stellplätze ist ein standortgerechter, großkroniger Baum

mit einem Mindeststammumfang von 18 - 20 cm zu pflanzen und zu

erhalten. Dabei sind Baumscheiben in einer Größe von mindestens 4,5 m²

herzustellen, deren Breite 2,0 m nicht unterschreiten darf.

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 4 i.V. mit Nr. 25 a) BauGB)

5. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der

Festsetzung.

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

KINDERTAGESSTÄTTE

Stand: 24.11.2017
Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

50 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100m
Planunterlage: Karte von Berlin 1 : 1.000

Stand: August 2017
Zu diesem Bebauungsplan gehört ein GrundstücksverzeichnisMaßstab  1 : 1.000 i.O.
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Hinweis:

Bei Anwendung der Textfestsetzung Nr. 4 wird die Verwendung der in der
Begründung beigefügten Pflanzliste empfohlen.
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